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NEBENGEBIETE

Arbeitsrecht

Problem: Haftungsprivileg des § 104 I 1 SGB VII bei Arbeitsunfällen 
Einordnung: Haftungsprivileg entfällt nur bei doppeltem Vorsatz des Arbeitgebers

BAG, Urteil vom 28.11.2019, 8 AZR 35/19 

Zugunsten des Arbeitgebers greift gegenüber dem Schadensersatzverlangen eines Beschäftigten, der infolge eines 
Versicherungsfalls einen Personenschaden erlitten hat, das Haftungsprivileg nach § 104 I 1 SGB VII ein, es sei denn, 
der Arbeitgeber hat den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 II Nr. 1 bis 4 SGB VII versicherten 
Weg (Wegeunfall) herbeigeführt. Für die Annahme der vorsätzlichen Herbeiführung eines Versicherungsfalls ist 
ein "doppelter Vorsatz" erforderlich. Der Vorsatz des Schädigers muss sich nicht nur auf die Verletzungshandlung, 
sondern auch auf den Verletzungserfolg beziehen.

SACHVERHALT 
Die Klägerin ist bei der Beklagten, die ein Seniorenpflegeheim betreibt, langjährig als Pflegekraft beschäftigt. Sie stellte 
vor Arbeitsbeginn ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz außerhalb des Geländes des Seniorenpflegeheims ab und begab sich 
sodann zu Fuß zum Seiteneingang des Pflegeheims. Dort rutschte die Klägerin auf dem Weg, der schon zum Betriebs-
gelände gehörte und weder gesalzen noch beleuchtet war aus und zog sich dabei eine Außenknöchelfraktur zu.

Die Klägerin erhielt von der Beklagten Verletztengeld. Mit ihrer Klage begehrte sie die Zahlung von Schmerzensgeld, 
sowie weitere Kosten, die durch die Pflege und Fahrtkosten zum Arzt entstanden. Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. 
Die hiergegen gerichtete Berufung war vor dem LAG erfolglos. Das BAG wies die eingelegte Revision der Klägerin ab.

LÖSUNG 
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Schmerzensgeld und sonstiger durch den Sturz entstandener Schäden von der 
beklagten Arbeitgeberin.

Die Beklagte konnte sich wirksam auf das Haftungsprivileg nach § 104 I 1 SGB VII berufen. Unternehmer sind demnach 
den gesetzlich Unfallversicherten, die für ihr Unternehmen tätig sind, zum Ersatz von Personenschäden nur verpflichtet, 
wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf einem nach § 8 II Nr. 1-4 SGB VII versicherten Weg herbeigeführt 
haben. Die Haftungsprivilegierung bezieht sich auf alle Haftungsgründe des bürgerlichen Rechts einschließlich der 
Gefährdungshaftung.

Die Verletzung der Klägerin stellt für diese einen Arbeitsunfall und damit einen Versicherungsfall dar, weswegen ein 
Verletztengeld zu zahlen ist, was bereits unstreitig geschehen ist. Darüber hinaus besteht aufgrund der Haftungs- 
einschränkung keine Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung eines Schmerzensgeldes. Die Beklagte führte den Ver- 
sicherungsfall nicht vorsätzlich herbei. Erforderlich ist insoweit ein "doppelter Vorsatz": Dieser muss sich nicht nur auf 
die Verletzungshandlung, sondern auch auf den Verletzungserfolg beziehen.
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ÖFFENTLICHES RECHT

Problem: Abberufung eines Ausschussvorsitzenden („Brandner-Entscheidung“)
Einordnung: Staatsorganisationsrecht

BVerfG, Beschluss vom 4.5.2020, 2 BvE 1/20

Die Abberufung des Vorsitzenden eines Bundestagsausschusses durch die Mitglieder anderer Bundestagsfraktionen 
könnte das aus Art. 38 Absatz 1 Satz 2 GG abgeleitete Recht auf gleiche Teilhabe an der parlamentarischen Willens-
bildung sowie den im Demokratieprinzip wurzelnden Grundsatz der effektiven Opposition verletzen.

SACHVERHALT 
Der Abgeordnete Brandner war auf Vorschlag der AfD-Fraktion, der nach einer Vereinbarung im Ältestenrat des Deut-
schen Bundestages der Vorsitz im Rechtsausschuss zusteht, zu dessen Vorsitzenden gewählt worden. Nachdem er vor  
allem durch einen weitergeleiteten fremden Beitrag sowie durch eigene Beiträge auf dem Kurznachrichtendienst  
„Twitter“ öffentliche Empörung hervorgerufen hatte, beschloss der Rechtsausschuss auf Antrag der Obleute aller übrigen 
Fraktionen am 13.11.2019 mit 37 Ja-Stimmen gegen sechs Nein-Stimmen seine Abberufung. Seither übernimmt der 
stellvertretende Ausschussvorsitzende, Prof. Dr. Hirte (CDU/CSU), die Leitung des Rechtsausschusses.
Im Wege des Organstreitverfahrens beantragt die AfD-Fraktion festzustellen, dass:
a) der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz sowie der Deutsche Bundestag dadurch gegen ihre Rechte verstoßen 
haben, dass der Rechtsausschuss den von der Antragstellerin entsandten Abgeordneten Brandner als Ausschussvorsit-
zenden durch Mehrheitsbeschluss „abgewählt“ hat und
b) dass der Deutsche Bundestag dadurch gegen ihre Rechte verstößt, dass er es dem von der Antragstellerin entsandten 
Abgeordneten Brandner unmöglich macht, seine Rechte und Pflichten als Vorsitzender des Rechtsausschusses tatsächlich 
wahrzunehmen. 

LÖSUNG 
Der Antrag hat keinen Erfolg.
Der Hauptantrag zu b) ist unzulässig. Er genügt nicht den Begründungsanforderungen des § 23 Absatz 1 Satz 2 BVerfGG.
Der Hauptantrag zu a) ist weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet.
Die Fraktionen im Deutschen Bundestag haben ein aus Art. 38 Absatz 1 Satz 2 GG abgeleitetes Recht auf gleiche Teilhabe 
an der parlamentarischen Willensbildung. Es gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung der Fraktionen, der sich auf die 
Mitwirkungsbefugnis der Abgeordneten in den Ausschüssen erstreckt. Grundsätzlich muss jeder Ausschuss ein verklei-
nertes Abbild des Plenums sein. Dies erfordert eine möglichst getreue Abbildung der Stärke der Fraktionen. Zwar hält 
sich nach der Rechtsprechung des Senats gerade die Beschränkung der Vergabe von Vorsitzen in Ausschüssen durch  
die Geschäftsordnung des Bundestages im Rahmen der Geschäftsordnungsautonomie. Hier geht es aber nicht um die 
Verweigerung eines Ausschussvorsitzes durch die Geschäftsordnung selbst, sondern um einen Posten, der der Antrag-
stellerin nach dieser grundsätzlich zusteht. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht ausgeschlossen, dass Art. 38 
Absatz 1 Satz 2 GG der Fraktion hier ein verfassungsrechtliches Teilhaberecht verleiht, das durch die Abberufung beein-
trächtigt sein könnte.
Nicht eindeutig ist auch die Rechtslage hinsichtlich des von der Antragstellerin als verletzt gerügten Grundsatzes der 
effektiven Opposition. Dieser wurzelt im Demokratieprinzip. Aus dem Mehrheitsprinzip nach Art. 42 Abs. 2 GG und den 
im Grundgesetz vorgesehenen parlamentarischen Minderheitenrechten folgen der Respekt vor der Sachentscheidung 
der parlamentarischen Mehrheit und die Gewährleistung einer realistischen Chance der parlamentarischen Minderheit, 
zur Mehrheit zu werden. Dahinter steht die Idee eines offenen Wettbewerbs der unterschiedlichen politischen Kräfte, 
welcher namentlich voraussetzt, dass die Opposition nicht behindert wird. Demgemäß ist die Bildung und Ausübung 
einer organisierten politischen Opposition konstitutiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Damit die 
parlamentarische Opposition ihre Kontrollfunktion erfüllen kann, müssen die im Grundgesetz vorgesehenen Minder-
heitenrechte auf Wirksamkeit hin ausgelegt werden. Eine effektive Opposition darf dabei nicht auf das Wohlwollen der 
Parlamentsmehrheit angewiesen sein. Denn die Kontrollbefugnisse sind der parlamentarischen Opposition nicht nur in 
ihrem eigenen Interesse, sondern in erster Linie im Interesse des demokratischen, gewaltengegliederten Staates in die 
Hand gegeben. 
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Der Grundsatz der Gewaltenteilung im parlamentarischen Regierungssystem gewährleistet daher die praktische Ausüb-
barkeit der parlamentarischen Kontrolle gerade auch durch die parlamentarische Opposition. Dass die Besetzung eines 
Ausschussvorsitzes als Kontrollrecht in diesem Sinne aufzufassen ist, ist nicht von vornherein ausgeschlossen.
Die Frage, ob eine Beeinträchtigung der vorgenannten Rechtspositionen vorliegend überhaupt und, wenn ja, unter 
welchen Voraussetzungen verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden könnte, ist nicht ohne Weiteres zu beantworten.
Die wegen des offenen Verfahrensausgangs zu treffende Interessenabwägung führt zur Ablehnung des Antrags.
Erginge die einstweilige Anordnung nicht, hätte der Antrag aber letztlich Erfolg, wäre der Abgeordnete Brandner bis zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Hauptsacheverfahrens daran gehindert, das ihm rechtlich zustehende Amt des Ausschuss- 
vorsitzenden auszuüben. Zwar würde das Bundesverfassungsgericht den Beschluss nicht aufheben, da im Organstreit- 
verfahren lediglich die Feststellung eines die Antragstellerin beeinträchtigenden Verfassungsverstoßes begehrt werden 
kann. Die Antragsgegner wären aber verpflichtet, dem Abgeordneten Brandner in diesem Fall die Wahrnehmung der 
Befugnisse eines Ausschussvorsitzenden wieder zu ermöglichen.
Allerdings ist Gegenstand des Verfahrens nicht die Rechtsposition eines einzelnen Abgeordneten, sondern die der Antrag- 
stellerin als Bundestagsfraktion. Vor diesem Hintergrund hat die Antragstellerin die Möglichkeit, ihre derzeitige Beein- 
trächtigung durch die Benennung eines anderen Kandidaten für den Vorsitz des Rechtsausschusses selbst zu verringern. 
Die Ausschussmitglieder der übrigen Fraktionen haben zugesagt, eine andere Person in dieser Position billigen zu wollen. 
Es besteht derzeit kein Grund, die Ernsthaftigkeit der von der Ausschussmehrheit abgegebenen Zusage in Frage zu stellen. 
Die Präsentation eines anderen Ausschussvorsitzenden durch die Antragstellerin würde deren Beeinträchtigung zwar 
nicht vollends beseitigen. Das Interesse der Fraktionen, nicht irgendwelche – den Mehrheitsfraktionen womöglich 
genehmere – Persönlichkeiten auf für sie wichtige Stellen zu positionieren, erscheint nachvollziehbar. Dass die Antragstel-
lerin aber, wie sie selbst vorträgt, an der Erfüllung ihrer Oppositionsaufgaben vollständig gehindert wäre, trifft nicht zu.
Würde die einstweilige Anordnung demgegenüber erlassen und erwiese sich der verfahrensgegenständliche Beschluss 
später als verfassungsgemäß, würde der Rechtsausschuss bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens weiterhin von 
einer Person geleitet, die das Vertrauen der Ausschussmehrheit offensichtlich nicht besitzt. Dies gefährdete die Arbeitsfä-
higkeit des Ausschusses. Zudem griffe der Eilbeschluss in das von Art. 40 Abs. 1 GG garantierte Selbstbestimmungsrecht 
des Bundestages ein, wozu das Bundesverfassungsgericht nur unter strengen Voraussetzungen im Eilverfahren befugt ist.
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Problem: Verkaufsoffene Sonntage
Einordnung:  Grundrechte

BVerwG, Urteil vom 22.6.2020, 8 CN 1.19, 8 CN 3.19

Regelungen, mit denen eine Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen erlaubt wird, müssen das verfassungs-
rechtlich geforderte Mindestniveau des Sonntagsschutzes wahren.

SACHVERHALT 
Die Antragstellerin wendet sich im Verfahren 8 CN 1.19 gegen eine Satzung der Großen Kreisstadt Herrenberg, die eine 
sonntägliche Öffnung von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet aus Anlass des Historischen Handwerkermarktes 
und der Herrenberger Herbstschau im April und im Oktober 2017 und 2018 erlaubte. Der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg hat den dagegen gerichteten Normenkontrollantrag abgewiesen und zur Begründung unter anderem 
ausgeführt, der verfassungsrechtliche Sonntagsschutz sei gewahrt. Dazu genüge, dass Sonntagsöffnungen seltene Aus-
nahmen blieben und die anlassgebenden Märkte und Ausstellungen keine bloßen Alibiveranstaltungen seien.
Im Verfahren 8 CN 3.19 richtet sich der Normenkontrollantrag gegen eine Rechtsverordnung der Stadt Mönchengladbach 
zur Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags anlässlich der Veranstaltung "Blaulichtmeile“, einer Leistungsschau des 
Technischen Hilfswerks und weiterer Organisationen. Das Oberverwaltungsgericht NRW hat den Normenkontrollantrag 
abgelehnt. Dem verfassungsrechtlichen Sonntagsschutz sei durch das Regelungskonzept des Landes Nordrhein-West-
falen Rechnung getragen. Danach müsse die Veranstaltung, mit der die Ladenöffnung im Zusammenhang stehe, nach 
Charakter, Größe und Zuschnitt ein hinreichendes Gewicht haben, um den öffentlichen Charakter des Tages prägen und 
eine Ausnahme von der verfassungsrechtlichen Regel der Sonn- und Feiertagsruhe rechtfertigen zu können. Auf eine 
Prognose der Besucherzahlen könne unter bestimmten engen Voraussetzungen verzichtet werden.

LÖSUNG 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in beiden Verfahren die Urteile der Normenkontrollgerichte geändert und fest-
gestellt, dass die angegriffenen Bestimmungen der Großen Kreisstadt Herrenberg und der Stadt Mönchengladbach 
unwirksam waren.
Das verfassungsrechtlich geforderte Mindestniveau des Sonn- und Feiertagsschutzes verlangt, dass der Gesetzgeber die 
Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe zur Regel erheben muss. Ausnahmen darf er nur aus zureichendem Sach-
grund zur Wahrung gleich- oder höherrangiger Rechtsgüter zulassen. Außerdem müssen die Ausnahmen als solche für 
die Öffentlichkeit erkennbar bleiben.
Die Auslegung des § 8 Abs. 1 Satz 1 des Ladenöffnungsgesetzes Baden-Württemberg (LadÖG) durch den Verwaltungs- 
gerichtshof (Verfahren 8 CN 1.19) steht mit diesen Anforderungen nicht im Einklang. Bei der Interpretation dieser  
Vorschrift hat der Verwaltungsgerichtshof das verfassungsrechtliche Regel-Ausnahme-Verhältnis auf die zeitliche 
Dimension verkürzt und nicht berücksichtigt, dass es auch den zulässigen räumlichen und gegenständlichen Umfang 
der jeweiligen Sonntagsöffnung begrenzen kann. Zudem geht er zu Unrecht davon aus, eine strenge Beschränkung der 
Höchstzahl verkaufsoffener Sonntage rechtfertige es, die Anforderungen an den Bezug der sonntäglichen Ladenöffnung 
zu der anlassgebenden Veranstaltung auf den Ausschluss bloßer Alibiveranstaltungen zu senken. Bei verfassungskon-
former Auslegung von § 8 Abs. 1 Satz 1 LadÖG ließ diese Norm eine gebietsweite Sonntagsöffnung aus Anlass der beiden 
Veranstaltungen nicht zu, weil deren Ausstrahlungswirkung sich nicht auf die außerhalb der Kernstadt gelegenen, bis 
zu 6 km entfernten Teilorte erstreckte. Da der Satzungsgeber eine Beschränkung der Sonntagsöffnung auf die Kernstadt 
erwogen und abgelehnt hatte, konnte die Regelung auch nicht für deren Gebiet - teilweise - aufrechterhalten werden.
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Bei der Auslegung des § 6 Abs. 1 des Ladenöffnungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (LÖG NRW) ist das Oberverwaltungs-
gericht den verfassungsrechtlichen Anforderungen ebenfalls nicht in jeder Hinsicht gerecht geworden (Verfahren 8 CN 
3.19). Zwar ist es im Grundsatz nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber bei einer sonntäglichen Ladenöffnung im 
öffentlichen Interesse, die im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen 
erfolgt, den Kommunen den Nachweis dieses Zusammenhangs durch eine Vermutungsregelung erleichtert. Greift sie 
ein, ist es zulässig, auf die Prognose der Besucherzahlen zu verzichten, die von der Veranstaltung einerseits und der 
Ladenöffnung andererseits angezogen werden. Doch ist die Vermutung an enge Voraussetzungen geknüpft, um den 
verfassungsrechtlich gebotenen Sonn- und Feiertagschutz zu wahren, und beim Eingreifen besonderer Umstände 
als widerlegt anzusehen. Solche Umstände können sich beispielsweise aus einem erheblichen Umfang der Zahl der 
geöffneten Verkaufsstellen sowie deren Fläche ergeben und Anlass zu der Annahme geben, dass unter Verletzung des 
verfassungsrechtlichen Regel-Ausnahme-Verhältnisses eine werktägliche Prägung in den Vordergrund tritt. Dies war hier 
im Hinblick auf ein von der Sonntagsöffnung erfasstes Einkaufszentrum der Fall. Auf einen Vergleich der zu erwartenden 
Besucherströme durfte daher nicht verzichtet werden. Da nach den bereits vom Oberverwaltungsgericht getroffenen 
Feststellungen die Zahl der Besucher, die von der Ladenöffnung angezogen wurden, die Zahl der Interessenten an der 
"Blaulichtmeile" weit überstieg, war die angegriffene Verordnung rechtswidrig.
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Problem: Coronavirus-Verordnung – Abweichung von Mindestabstand
Einordnung: Gefahrenabwehrrecht / Grundrechte

OVG Magdeburg, Beschluss vom 15.6.2020, 3 R 111/20

Die in der Corona-Eindämmungsverordnung für Sachsen-Anhalt vorgesehene Abweichung vom Mindestabstand in 
Schulen verletzt nicht die staatliche Pflicht zum Schutz der Gesundheit der betroffenen Lehrer und Schüler.

SACHVERHALT 
Ein Grundschullehrer beantragte, die Regelung des § 15 Abs. 1 Satz 2 der Sechsten Verordnung über Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (6. SARS-CoV-2-EindV) außer Vollzug zu setzen. § 15 der  
6. SARS-CoV-2-EindV regelt die schrittweise Öffnung von allgemeinbildenden Schulen. Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 kann, 
soweit für den Schulbetrieb erforderlich, von der Einhaltung des allgemein geltenden Mindestabstands von 1,50 m abge-
wichen werden.

LÖSUNG 
Der Antrag hat keinen Erfolg. 
Die Regelung über die Abweichung vom Mindestabstand verletzt nicht die staatliche Pflicht zum Schutz der Gesundheit 
der betroffenen Lehrer und Schüler. Auch wenn die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland noch 
als hoch einzuschätzen sei, bewegen sich die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt fortdauernd auf niedrigem Niveau  
im Vergleich zu anderen Bundesländern. Die Landesregierung ist aufgrund ihres gerichtlich nur begrenzt überprüfbaren 
Einschätzungs- und Prognosespielraums berechtigt, den Katalog von Maßnahmen zur Eindämmung des Virus fort-
während anzupassen und nicht mehr für notwendig erachtete Schutzmaßnahmen zurückzunehmen.
Eine konkrete Gefährdung von Schülern und Lehrkräften bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,50 m ist bislang 
wissenschaftlich nicht eindeutig erwiesen. Auch die jüngsten Infektionsfälle in der Landeshauptstadt Magdeburg, die 
zu Schließungen mehrerer allgemeinbildender Schulen und Jugendeinrichtungen geführt haben, begründen keine 
landesweite Pflicht zur Einhaltung der Abstandsregeln. Die Fälle haben gezeigt, dass die zuständige Infektionsschutzbe-
hörde den für Schüler und Lehrkräfte bestehenden Gefahren zügig durch Maßnahmen vor Ort begegnet. Die staatliche 
Schutzpflicht ist zudem durch das Recht der Kinder auf Bildung und den Schutz von Familien beschränkt. Die fort- 
dauernde Beschulung und Betreuung zu Hause hindert Eltern zudem daran, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen.  
Ein Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und Schüler, der die Infektionsgefahr vollständig ausschließt, ist nicht zu verlangen. 
Die Landesregierung hat bei der Entscheidung zur Umsetzung der Regelbeschulung mit ihrem Maßnahmebündel (u.a. 
Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten durch Unterricht im festen Klassenverband, Hygienehinweise, ausreichende 
Lüftung, Befreiung vom Präsenzunterricht, Reinigungsverhalten nach Hygiene- und Reinigungsplänen) den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz eingehalten. Die Entscheidung des Verordnungsgebers, Schulen teilweise vom Schutzkonzept der 
6. SAR-CoV-2-EindV auszunehmen, ist willkürfrei und verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz. Die Ungleichbe-
handlung im Vergleich zu anderen Lebensbereichen ist gerechtfertigt.



90Öffentliches RechtRA Telegramm 07/2020

© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG

Problem: Coronavirus-Verordnung – Versammlungsfreiheit
Einordnung: Gefahrenabwehrrecht / Grundrechte

OVG Koblenz, Beschluss vom 4.6.2020, 7 B 10688/20.OVG

Verursacht eine Gegendemonstration infektionsschutzrechtliche Gefahren, sind behördliche Maßnahmen gegen die 
Gegendemonstration und nicht gegen die friedliche Ausgangsversammlung zu richten.

SACHVERHALT 
Die Antragstellerin meldete im Jahr 2019 eine Versammlung mit dem Motto „Tag der deutschen Zukunft – unser Signal 
gegen Überfremdung“ bei der Stadt Worms für den 6.6.2020 mit einer voraussichtlichen Teilnehmerzahl von 150 bis 250  
Personen an. Nach Beginn der „Corona-Krise“ und des damit einhergehenden Inkrafttretens von infektionsschutzrecht- 
lichen Corona-Bekämpfungsverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz behandelte die Stadt Worms die Versammlungs- 
anmeldung als Antrag auf Zulassung der Versammlung nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung. 

Mit Bescheid vom 18.5.2020 lehnte die Stadt den so verstandenen Zulassungsantrag ab, weil die Versammlung aus  
infektionsschutzrechtlicher Sicht nicht vertretbar sei. Auf den Eilantrag der Antragstellerin verpflichtete das Verwal-
tungsgericht Mainz die Stadt Worms im Wege einer einstweiligen Anordnung, ihr eine Genehmigung für die von ihr am 
6.6.2020 geplante Versammlung unter Auflagen zu erteilen, wobei die inhaltliche Ausgestaltung der Auflagen im Er- 
messen der Stadt bleibe. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Stadt.

LÖSUNG 
Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Nach der zum Entscheidungszeitpunkt geltenden 8. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz können Versamm- 
lungen unter freiem Himmel unter Auflagen, insbesondere zum Abstandsgebot, zugelassen werden, soweit dies im 
Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Im Hinblick auf die verfassungsrechtlich gewährleistete 
Versammlungsfreiheit muss diese Regelung so verstanden werden, dass ein Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung 
unter Auflagen besteht, sofern eine solche Erteilung aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Das Gericht teilt 
die Auffassung der Vorinstanz, dass die Ablehnung der Genehmigung durch die Antragsgegnerin als unverhältnismäßig 
anzusehen ist, weil sie nicht hinreichend dargelegt hat, dass die Durchführung der von der Antragstellerin geplanten  
Versammlung unter Auflagen – insbesondere zur Teilnehmerzahl und zum Ort der Versammlung – infektionsschutz-
rechtlich nicht vertretbar ist. Die Antragsgegnerin hat eine Versammlung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen 
gerichtet hat, am 23.5.2020 mit bis zu 200 Teilnehmern genehmigt. Sie hat daher ersichtlich eine Versammlung im 
Stadtgebiet mit bis zu 200 Teilnehmern als infektionsschutzrechtlich vertretbar angesehen. Vor diesem Hintergrund 
hat sie auch im Beschwerdeverfahren keine nachvollziehbaren Anhaltspunkte dargelegt, weshalb die von der Antrag- 
stellerin geplante Versammlung bei einer Auflage zur Begrenzung der Teilnehmerzahl auf lediglich maximal 200 Personen 
aus infektionsschutzrechtlicher Sicht nicht vertretbar sein sollte. Es ist nicht plausibel dargetan, dass sich die Antragstellerin 
an eine solche Auflage oder an sonstige infektionsschutzrechtliche Auflagen nicht halten würde.

Soweit die Antragsgegnerin geltend macht, dass zu den für den selben Tag angemeldeten Gegendemonstrationen 
mehr als 1000 Personen aus dem „bürgerlichen bis linken Lager“ anreisen würden, so ist weder dargetan noch ersichtlich, 
weshalb etwaigen durch die Zahl der Gegendemonstranten begründeten infektionsschutzrechtlichen Gefahren nicht 
durch Auflagen gegenüber den Veranstaltern der Gegendemonstrationen, insbesondere durch Begrenzung von deren 
Teilnehmerzahl, hinreichend Rechnung getragen werden kann. Soweit die Antragsgegnerin ferner geltend macht, 
dass von den 1000 Gegendemonstranten bis zu 300 gewaltbereit sind und sich nicht an Auflagen halten, sondern die 
Konfrontation mit dem „rechten Lager“ und den Polizeikräften suchen würden, so liegen daraus entstehende infektions-
schutzrechtliche Gefahren nicht im Verantwortungsbereich der Antragstellerin, sondern in dem der Veranstalter der 
Gegendemonstrationen. Daher ist diesen Gefahren zunächst durch Auflagen gegenüber den Gegendemonstrationen, 
etwa zur räumlichen Trennung von der Versammlung der Antragstellerin, oder durch Nichtzulassung der Gegendemons- 
trationen, falls diese Auflagen als unzureichend anzusehen sein sollten, zu begegnen. Es ist weder von der Antrags-
gegnerin dargelegt noch sonst ersichtlich, dass die Zulassung der Versammlung der Antragstellerin unter Auflagen 
selbst bei Auflagen oder Nichtzulassung der Gegendemonstrationen infektionsschutzrechtlich nicht vertretbar ist.
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Problem: Regenbogenflagge vor Justizministerium
Einordnung: Grundrechte

VG Dresden, Beschluss vom 12.6.2020, 6 L 402/20

Die am 11.6.2020 vor dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz gehisste Regenbogenflagge muss nicht abge-
nommen werden.

SACHVERHALT 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung veröffentlichte am 9.6.2020 
eine Presseeinladung unter dem Titel "Gleichstellungsministerin Katja Meier hisst die Regenbogenfahne". In der Ein-
ladung für den 11.6.2020, 9:00 Uhr, wurde ausgeführt, dass an diesem Wochenende ein Zeichen für nicht-heterosexuell 
lebende und liebende Menschen durch das Hissen der Regenbogenfahne vor dem Ministerium gesetzt werden solle. 
Anlass sei, dass der geplante Demonstrationszug des CSD (Christopher Street Day) Dresden e.V. am kommenden 
Wochenende aufgrund der Coronalage verschoben werden musste. Dagegen hat ein Bürger am 10.6.2020 um Eilrechts-
schutz nachgesucht. Er macht geltend, dass das Hissen einer Regenbogenfahne der geltenden Verwaltungsvorschrift 
der Sächsischen Staatskanzlei zur Beflaggung von Dienstgebäuden widerspreche. Das Aufziehen der Flagge verletze ihn 
zudem in Grundrechten. Die Schwulen- und Lesbenbewegung mit ihrer alle Lebensbereiche umfassenden Forderung 
nach einer Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Beziehungen mit der herkömmlichen Beziehung von Mann und Frau 
stelle ein weltanschauliches Bekenntnis dar, das sich auch in der Führung der Regenbogenfahne zeige. Werde diese von 
einer staatlichen Stelle verwendet, liege darin ein Verstoß gegen die staatliche Neutralität, der den Antragsteller in seinem 
Grundrecht auf "negative Weltanschauungsfreiheit" verletze. Zudem liege eine Verletzung des Schutzes der Familie 
(Art. 6 Abs. 1 GG) vor, da durch die Regenbogenfahne "auf metapolitischer Ebene das Gesellschaftsbild der hetero- 
normativ geprägten Familie dekonstruiert" werden solle. Zudem stelle das Hissen der Regenbogenfahne eine unzu-
lässige Öffentlichkeitsarbeit dar.

LÖSUNG 
Der Antrag hat keinen Erfolg.
Über den ursprünglichen Antrag – der Ministerin bereits das Hissen der Flagge zu untersagen – kann nicht mehr ent-
schieden werden, da sich dieser nach dem Aufziehen der Regenbogenfahne am 11.6.2020 erledigt hat und eine 
vorherige gerichtliche Entscheidung aufgrund der zeitlichen Umstände nicht möglich gewesen ist. Soweit der Antrag-
steller nunmehr das Abhängen der Flagge angeordnet haben möchte, hat er mit diesem Begehren keinen Erfolg. Bei 
der Verwaltungsvorschrift zur Beflaggung von Dienstgebäuden handelt sich um eine verwaltungsinterne Richtlinie, aus 
der der Antragsteller keine eigenen Rechte ableiten kann. Seine grundrechtlichen Bedenken greifen nicht durch. Die 
Regenbogenfahne ist nach derzeitigem gesellschaftlichem Verständnis ein Zeichen der Toleranz und Akzeptanz sowie 
der Vielfalt von Lebensformen. Hierin ist keine ganzheitliche Stellungnahme zum Sinn des Weltgeschehens zu sehen. 
Selbst wenn man dies anders sehen würde, hilft dies dem Antragsteller nicht weiter. Denn auch die "negative Weltan-
schauungsfreiheit" schützt nicht ohne Weiteres vor der Begegnung mit fremden Glaubensüberzeugungen, soweit diesen 
ausgewichen werden kann. Hier ist nicht erkennbar, dass der Antragsteller vom Hissen der Regenbogenfahne unaus-
weichlich betroffen ist. Mit dem Hissen der Regenbogenfahne wird auch nicht der Schutzbereich der Ehe und Familie 
nach Art. 6 GG angegriffen. Die dazu geäußerte Meinung des Antragstellers teilt das Gericht nicht. Die Regenbogenfahne 
steht nach dem derzeitigen gesellschaftlichen Verständnis vielmehr für Vielfalt und Toleranz. Die gezielte Abschaffung 
der heterogenen Ehe wird damit gemeinhin nicht verbunden. Die Fahne stellt zudem ein überparteiliches Symbol dar, 
dessen Aussage – Toleranz und Vielfalt – keiner bestimmten Partei exklusiv zugeordnet werden kann und offensichtlich 
mit der Verfassung vereinbar ist.
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Problem: Sukzessive Qualifikation
Einordnung: Abgrenzung von Raub und räuberischem Diebstahl

BGH, Beschluss vom 31.07.2019, 5 StR 345/19 

Der Tatbestand des Raubes kann noch in der Phase zwischen Voll- und Beendung sukzessiv qualifiziert werden.  
In solchen Fällen wird der Qualifikationstatbestand nicht dem Grunddelikt des räuberischen Diebstahls, sondern 
demjenigen des Raubes zugeordnet.

SACHVERHALT 
Nach den Feststellungen begann der durch das Vorgehen des Haupttäters Ed. überrumpelte Geschädigte, der aus Angst 
um sein Leben gegen die Wegnahme seines Handys keinen Widerstand geleistet hatte, „aufzubegehren“ und rief um Hilfe. 
Daraufhin griff der Angeklagte E. zugunsten des Ed. in das Geschehen ein und hielt dem Geschädigten den Mund zu, 
um weitere Hilferufe zu unterbinden. Hiermit sollte eine Alarmierung hilfsbereiter Dritter verhindert werden, die zum 
Verlust des Handys hätte führen können. Ed. reagierte auf das Aufbegehren des Geschädigten, indem er sein mitge-
führtes Messer zog und ihm auf kurze Distanz vor das Gesicht hielt. Er wollte ihn hiermit zum Schweigen bringen und 
zugleich von einem Versuch abhalten, das Handy wiederzuerlangen. Der Angeklagte E., der den von Ed. mit dem Messer-
einsatz verfolgten Zweck erkannte, blieb bei seinem Entschluss, ihn zu unterstützen. Er hielt dem Geschädigten weiterhin 
den Mund zu und erneuerte auch seinen Griff. Das Landgericht hat den Angeklagten E. wegen Beihilfe zum besonders 
schweren räuberischen Diebstahl verurteilt.

LÖSUNG 
Der Haupttäter Ed. hatte sein bei sich geführtes Messer noch vor Beendigung des schweren Raubes (§ 250 I Nr. 1a StGB) 
in der Absicht verwendet, seine Beute zu sichern. Dies genügt nach herrschender Auffassung zur Verwirklichung des 
Qualifikationstatbestandes des besonders schweren Raubes gemäß § 250 II Nr. 1 StGB. 

Bei seiner Förderung der Beutesicherung hatte der Angeklagte E. nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen 
den Einsatz des Nötigungsmittels durch Ed. erkannt und in seinen Gehilfenvorsatz aufgenommen. 

Als Folge wird der Schuldspruch bezüglich des Angeklagten E. mit der Maßgabe abgeändert, dass er der Beihilfe zum 
besonders schweren Raub schuldig ist.
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Problem: Verdeckungsabsicht und Vorstellung des Täters
Einordnung:  Subjektive Tätersicht maßgeblich

BGH, Urteil vom 06.06.2019, 4 StR 541/18

Solange der Täter subjektiv davon ausgeht, dass die Umstände der Tat noch nicht in einem die Strafverfolgung sicher-
stellenden Umfang bekannt sind, kommt eine Tötung aus Verdeckungsabsicht in Betracht.

SACHVERHALT 
Nach den Feststellungen des LG überwältigten die drei Angeklagten – zusammen mit zwei bereits rechtskräftig abge-
urteilten Mittätern – in den späten Abendstunden des 09.01.2012 den zufällig als Tatopfer ausgewählten Geschädigten, 
nachdem dieser mit seinem Kleintransporter auf einem an der A 9 gelegenen Parkplatz angehalten hatte. Die Tätergruppe 
verbrachte den Geschädigten auf einen in einem Waldstück gelegenen Lagerplatz, wo man ihm mehrere Kreditkarten 
abnahm und ihn zur Preisgabe der zugehörigen PIN zwang. Die zwei rechtkräftig verurteilten Mittäter begaben sich 
sodann zu verschiedenen Bankfilialen und hoben Geld von den Konten des Geschädigten ab.

Nicht ausschließbar während der Abwesenheit der rechtskräftig verurteilten Mittäter kam es auf dem Lagerplatz zu 
massiven Gewalteinwirkungen auf den Geschädigten, wobei dieser schwere innere Verletzungen erlitt. Die schweren 
Gewalthandlungen konnte die Strafkammer weder einem der Angeklagten zuordnen noch konnte sie Feststellungen 
dazu treffen, aus welchem Beweggrund es zu dem Gewaltausbruch kam. Festgestellt hat das LG lediglich, dass die drei 
auf dem Lagerplatz verbliebenen Angeklagten die massiven Verletzungshandlungen wahrnahmen.

Im Anschluss an die Gewalthandlungen fesselten die Angeklagten das schwer verletzte Tatopfer und verbrachten es im  
Laderaum seines Transporters an eine etwa 200 Meter von der Straße entfernt gelegene Stelle im Wald. Hier ließen die 
Angeklagten den Geschädigten in seinem Transporter zurück, wobei sie dessen Tod billigend in Kauf nahmen. Die 
Angeklagten wollten ein Auffinden des Tatopfers erschweren und der Tätergruppe Zeit für die Ausreise nach Litauen ver-
schaffen. Das Tatopfer erlag seinen schweren Verletzungen. Sein Tod wäre auch bei sofortiger medizinischer Behandlung 
nicht zu verhindern gewesen.

LÖSUNG 
Der 4. Strafsenat hat auf die Revisionen der Nebenkläger dieses Urteil teilweise aufgehoben und die Sache zu neuer 
Verhandlung an das LG Magdeburg zurückverwiesen. Der Senat hat die Ablehnung des Mordmerkmals der Verdeckungs-
absicht beanstandet, da sich das LG nur unzureichend mit der Motivation der Angeklagten bei Zurücklassen des Tatopfers  
im Wald auseinandergesetzt hat. Weil der Senat die rechtsfehlerfrei getroffenen F eststellungen d es a ngefochtenen 
Urteils aufrechterhalten konnte, müsse sich das LG im dritten Rechtsgang im Wesentlichen nur noch mit der Frage des 
Vorliegens eines Mordmerkmals zu befassen haben, so der BGH. 

Eine beim Täter gegebene Fluchtmotivation steht der Annahme von Verdeckungsabsicht nicht entgegen. In Fällen, in 
denen eine befürchtete Ergreifung aus der allein maßgeblichen Sicht des Täters zugleich die Aufdeckung der eigenen 
Tatbeteiligung zur Folge haben kann, besteht vielmehr notwendigerweise ein enger Zusammenhang zwischen Flucht 
und Tatverdeckung, aufgrund dessen die Absicht zu fliehen in aller Regel auch den bestimmenden Willen umfasst, die 
eigene Täterschaft zu verdecken. Eine andere Bewertung dann geboten, wenn der Täter – unabhängig von einem noch 
für möglich gehaltenen Verbergen seiner Täterschaft – ausschließlich deswegen tötet, um sich der Ergreifung durch 
Flucht zu entziehen. Bei dieser Motivlage fehlt es an einer auf Verdeckung gerichteten Absicht des Täters. In diesen 
Fällen wird allerdings das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe in Betracht zu ziehen sein.
Gemessen an diesen Maßstäben halten die Erwägungen, mit denen das LG das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht  
verneint hat, einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Entgegen der Auffassung der StrK schließt der festgestellte Beweg- 
grund der Angekl., durch das Verbringen des hilflosen Opfers an eine andere Stelle im Wald dessen Auffinden zu er- 
schweren,  um auf diese Weise hinlänglich Zeit für die Ausreise nach Litauen zu sichern, die Annahme von Verdeckungs-
absicht nicht ohne weiteres aus. Denn diese Feststellung zur subjektiven Tatseite lässt gerade offen, ob die Angekl. 
ausschließlich zur Absicherung ihrer Flucht agierten oder ob nicht auch das Bestreben handlungsleitend war, infolge der 
räumlichen Entfernung vom Tatort mit dem Überfall nicht als Tatbeteiligte in Verbindung gebracht zu werden. 
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